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und der in ( he Monarchie getragenen aufrührerischen Bewegung
schr . wohl zwischen Montenegro und Serbien zu unterscheiden

wülßten , und dal wir erfreut seten , Montenegre las Zeugnis aus

stellen zu können , daß keinerlei Spur der verbrecherischen Tat vom

28. Juni nach Montenegro hinweise .

Wir seien daher auch überzeugt , daß Montenegro durch seine

Haltung dem in Belgrad erfolgten Schritte gegenüber eme Sol

darität mit den Tendenzen , die zu den Ereignissen vom 28. Jum
geführt haben , ablehnen werde ,

zu

A

Durazzo

Telegramm in Zitfern am 24. Juli

Der kouk . Gesandte in Belgrad hat gestern , Donnerstag den

23 . 1 . AM. der königlich serbischen Regierung eine Note überreicht ,
in weicher diese aufgefordert wird , eine Anzahl von Farderungen
binnen 48 Stunden anzunehmen , die wir auf Grund der Ervehnisse
der Sarajevoer Untersuchung und der Erkenntnis uns zu stellen ge
zwüngen sahen , laß wir der von Belgrad aus schon seit Jahren be¬
trichenen Autwiegelung unserer südlichen Grenzländer ein File
machen mussen

Vorstehendes vorläufig zu Euer Hochwohigeboren Information
und Orientierung sowie zur Regelung Ihrer Sprache Erlald nut dem
Texte der an die Signatarmächte gerichteten informierenden Nate
per LTovd unterwens ,

B

Erlat mit Lloxd am 27 hu
Ich übermittie Euer Hochwohigeboren in ( er Anlage zu Ihrer

Taformation und Orientierung sowie zur Regelung Ihrer Sprache , vom
24 . 0 M. an , die Abschrift des Erlasses an die k . u . k . Vertreter bei
Jen Siynatarmächten ! , den diese ' ben beauftragt sind , am Freitag ,
den 24 . 1 M. , früh , dem betreffenden Kabinette zur Kenntnis zu bringen .
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Graf Berchtold an Herrn von Merey in Rom und
Grafen Szögyeny in Berlin

Wien , den 20 . Juli 191,4
Adresse : ;

1. Herr von M örey , Rom , Zahl 3437¬
2. Graf Szögvenv . , Berlin , Zahl 3438 .

I

Es muß mit der Möglichkeit gerechnet werden , daß
ıtahenische Regierung für den F

» Siehe Nr . 20

c
die königlich

all
einer kriegerischen Komplikation



ZA SC} uns um Serlsen den Artikel VET des DireibrnsIverfrages on

einem Chr ganehmen Sinne 21 interpretieren versticht un ! he Kom

pEeRsatiensTrage auiwirtt ,

in oder Anlaze erhalten Euer Exzeitenz eine scheine Natız ,A

buhaz Kechslenseihen zur Rıichtschnur zu enen hat , um einer allen

von Maraurns San Cuüuhanoe gespri
enischen Interpretation los obengenannten Artikels entgogontreten

asweise vorgebraächten tn

zu können ,

In der Aniage erhalten Kuer Kxzelleiaz Abschrift einer geheimen

Notiz , weiche unter einem an Herrn von Mörey gesen let wird , Die .

scelhe wir dem Herrn Potschafter zur KRichtschnur fir see Sprache
‚enen , Tal AMardızs San Gingano eine kriegerische Komplikation

uns un ! Serbien zum Anlaß nchmen scllte , Ten ‚Artikel VUT

in eimem Haben genchmen Sinne zu interpretieren un ) « De Kempen

zwischen

Ssationsfrage aufzuwerfen ,

Da oannt ler Mist 1

ıtalienische Reiterung sich um Unterstützung ihrer Interpretation
Artikels VIT an das Berliner Kabinett wendet um Fuer Kxzellenz

hıirch den Herrn Staatssckretär mit hesem ( Gegenstan le befast

wer Ten , lee ich Wert Jarauf , dab Hochdieselben in ler Tage seien ,

DCH ullseren Xtan Ipunkt in der Wilhelmstraße mit dem erfor ler
.

Nach iruck zu verterliaen .

schl serechner werden muß , dab He

les

SU

Kuer Bazeltenz si sont ermächtigt , vÄon ( dem Inhalt dbeser

se Ioch nur in dem Falte , als der Herr Staatsschretär te Frage

uscihben berühren sollte und auch ann aur müun Iiich , Ge

uch zu machen . Im übrigen ist te beigeschlassene Natiz zu Euer

Kxzelenz ausschliehlich per - Önlicher Kenntnisnahme bestimmt

Not !

loc

DE

Notiz

Mit einer eventue ! ] notwendig werdenden Kriegserklärung an

Serbien verfolgt Osterreich - Ungarn keineswegs ( die Absicht , terri

* Artikel VIT des Dreibundvertrages .
F/Autriche Hongrie et Ultalie , n ’ ayant vn vuc que le maintien antant

que possible du statu quo territorialen Orient , s ’ engagent a user de Leur

influence paur prevenir toute modification territorlale qui porteralt dommage
ä Tune on ä Vautre des Pulssances signataires du present Traite , Klles se

COMMUNIquUeroONT a Cet effet mus Ics renselgnements de nature a s ' celalrer

mutuellement sur Leurs propres dispositions almnsı que sur celles d ’ autres

Pulssances . Toutefois dans le cas 00 , par sulte des evenements le maintien

du statu quo dans Ies regions des Balcans ou des eötes et les

ottemanes dans Vadriatiqgue et dans la mer Face deviendrait Impossible et

que , Sol en CONSCQUENCE de Taction d ’ une Pulissance tierce sort autrement

F’ Autriche - Hongrie ou T’ Ttalie se verraient dans Ja necessite de le moditier

par une 0eenpation Temporaire ou permanente de Leur parf , Ce 00CUPaMon
N’ aura Heu qulapres un accord prealable entre les deux Pulssances , base sur
le princeipe d ’ une compensation reciproque pour tout ayantage , territorial ou

autre , que chacune d’ Elles obtiendrait en sus du statu quo actuel et donnant

Satisfaction aux interets et aux pretentlons bien fondees des deux Parties ,

0r
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toriaie Erwerbungen zu machen . Die Monarchie hat vielmehr lediglich

die Erreichung des in ihrer Note an die Beigrader Regierung ent¬

wickelten Zieles vor Augen , nämlich in ıhrer normalen friedlichen

Entwicklung ( Jurch keine vom benachbarten Königreiche genährte

staatsfeindliche Propaganda gestört zu werden .

Wenn die Monarchie bei einem Kriege mit Serbien auch nicht

auf Landerwerb ausgeht , so bringt doch die Natur des Krieges die

Verlegung der Operationsbasis auf serbisches Territorium mit sich

and muß damit gerechnet werden , daß , wenn auch Serbien —- sel € s

im Laufe der Mobilisierung , sei es bald nach Beginn ‚Jer Operationen

—_ sich zur Nachgiebigkeit entschließen sollte , eine provisorische Be¬

setzung serbischen Gebietes insolange aufrechterhalten bleibt , als nicht

die geforderten Garantien geleistet und die durch Serbiens ursprüng¬

liches Refus der Monarchie erwachsenen Mobilisierungs - respektive

Kriegskosten gezahlt sind .

Es hieße den Geist des Dreibundvertrages grün Ilıch verkennen ,

wenn man Artikel VII dahin interpretieren wollte , daß die temporäre

Besetzung von Gebieten eines mit der Monarchie im Kriegszustande
befindlichen benachbarten Balkanstaates von einem vorherigen auf

Grund einer Kompensation erzielten Einverständnisses mit Italıen

abhängig wäre ,

Was en Wortlaut des Vertrages anbelangt , so könnte allenfalls

der Umstand , daß im Artikel VII bei Besprechung einer für Öster¬

reich - Ungarn oder Italien sich eventuell ergebenden Notwendigkeit ,
den status quo zu modifizieren , der Ausdruck » lanslesreg 1078

des Balcans « gebraucht wird , zu einer Interpretation in dem

Sinne Anlaß geben , die Bestimmungen des genannten Artikels hätten

mangels einer ausdrücklichen Unterscheidung zwischen den zur Türkei

gehörigen Balkangebieten und den Territorien der Balkanstaaten auf

beide in gleicher Weise in Anwendung zu kommen .

Wie wenig eine solche Interpretation des Artikels VII begründet
ist , Jäßt sich aus dem Wortlaute unserer Übereinkommen selbst ersehen .

Wenn es im Artikel VII nach den Worten : » dans les regions
des Balcans « weiter heißt : » des cötes et iles ottomanes dans

V’ Adriatique et dans la Mer Egee « , so kann die durch ausdrückliche

Betonung des türkischen Besitzes implicite erfolgende Ausscheidung
der einem anderen Staate gehörigen Inseln und Küstengebiete von den

Bestimmungen des Artikels nur als ein Beweis dafür angesehen
werden , daß die Worte » dans les regions des Balcans « sich nur auf

türkischen Besitzstand beziehen , da sonst eine gewiß nicht beab¬

sichtigte Differenzierung entstehen ınußte , derzufolge zum Beispiel
montenegrinische ler griechische Küstengebiete , respektive Inseln

zwar nicht , wohl aber Teile des Landesinnern unter die Bestimmungen
des Artikels VII zu fallen hätten .

Für die Richtigkeit der Auffassung , daß sich die Bestimmungen
des Artikels VII nur auf unter ottomanischer Herrschaft stehende
Gebiete beziehen , spricht auch der in demselben Artikel enthaltene
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Passus uber ein allfallıge Kompensation , Ls ist wohl klar , laß bei

einer Okkupation irgendwelchen türkischen ( Gebietes seitens einer der

heilen Vertragsmuchte der anderen he Teilnahme an dem Kriege und

damit die Möglichkeit freisteht , auch ihrerseits ein vorher bestimmtes

Kompensationsobjekt temporär ler permanent zu besetzen , Diesen

Grundsatz auf einen Krieg zwischen der Monarchie mit einem Baikan

«staat ohne Küstengebiet anzuwenden , scheint uber insoTlange auUsSgt¬

schlossen , als sich nicht ein amlerer Balkanstaat dem Gegner ler

Monarchie anschließt , der eine eigene Küste besitzt und daher Itahen

die Besetzung eines Kompensationsgebietes am Seewene ermMOoR

lichen würde

Auch der Wortlaut des » Arrangement special CONCrNant te

Sanıdyak de Novi Bazare vom Jahre 1900 weist Jeutlch darauf hin .

was ım Artikel VIT des Dreibundvertrages unter »les regions des

Balcans « zu verstehen ist . In diesem Arrangement , welches aus

Ärücklich « en Zweck verfolgt , len mehrgenunten Artikel des Dre :

bundvertrages zu präzisieren und zu vrgänzen , heißt cs namlich , die

Bestimmungen des Artikels VIT werden auf den Sancdhak von Novi

Bazar ebenso zur Anwendung kommen , wie auf die übrizen Toie der

Türkei Wenn in dem darauffolgenden , mt SE anc « vingeleeten

Satze gleich wieler von » maimntien lu statuquo dans les Balcans « ( 9

sproöchen wird , so kann dies chen nur Jahin anfgefant werden , dab

unter les Balcans « an dieser Stelle , wie im Vertrage überhaupt , nur

von den in türkischem Besitze befindlichen Territorien am Palkau

‚he Rele ist .

Vin aber auch vom Geiste des Vertrages ZU Sprechen , 9 mul

wohl ein Hinweis auf die in der Vertragsenteitung enthaltenen \ Worte

uber die » bienfarts que leur garantit , au point le vie POHLIGUE, aUSST

bien qu au peint de vue monarchique et soctal , Te manmtien de Ina Triple

Alltance « genügen , un klarzumachen , daß ( De Monarchie Keine alte

Aktien gegen Serbien erschweren le Vertragsinterpretation von Itahen

erwarten kann , wo es sich dech in erster Linie Jarum handelt , sichere

Garantien gegen ‚he Forisetzung CINer auch vor Mord nicht zurück¬

schrecken len staatsfeindlichen Propaganda zu erhalten .

Weiter darf auch nicht übersehen werden , daB nach dem

Geiste des Artikels VIT die Aufrechterhaltung des damaligen status

qua zu dem Zwecke als anstrebenswert dargestellt wurde , um jede

territoriale Verschichung zu verhindern , die Orsterreich - Ungarn oder

Italien zum Nachteil gereichen könnte , Seither ist aber eine solche

Verschiebung , um zwar in einer für he Interessen der Monarchie

durchaus ungünstigen Richtung cingetreten . Die Vergrößerung

Serbiens auf Kosten ( der Türkei hat am Königreiche ‚Jen groß

serhischen Wahn in einer derartigen Wose gefördert , daß die Mauon¬
archie sich in der ruhigen Entwicklung ihres eigenen Resitzstandes

sefähr/let sieht und zur Verteidigung eines vitalen Interesses

nötigenfalls bis zur Anwendung von Watfengewalt schreiten muß .

N
Wenn es auch auser Zweifel steht , aß ein Eingreifen der Mon
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archie zum Zwecke einer Änderung des status quo ın dem gegen

wärtigen Desitzstande der Türkei oder bezüglich der zur Vertrags¬
zeit türkisch gewesenen Gebietsteile ein vorheriges Finverständnis

mit JItalen bedingt , sa ist es andererseits auch klar , daß die Mon

archie auch freie Hand haben muß , einer ohne ihr Zutun erfolgten

Anderung es status quo gegenüber die eigenen Interessen zu
wahren

Das Recht , zur Sicherung der Ruhe im eigenen Lande vorüber ¬
gehen . Gebiete des benachbarten Serbien zu besetzen , kann der
Monarchie keinesfalls verweigert werden , und kann in einen : solchen
Falle auch nicht von einer Aktion zur Änderung « es im Vertrage
vorgesehenen status quo die Rede sein ,

Unverstäncdlich wäre es auch , wenn Ttalien auf Grund der
Schlußworte des Artikels VIT » donnant satisfaction aux interets et
aux pretentions bien fondees Jes deux Parties « Österreich - Ungarn
in seiner ‚Aktion gegen Serbien irgendwie behindern und von einer

Schädigung seiner Interessen im Falle einer temporären Besetzung
serhischen Gebietes sprechen wollte . Bekannt sind uns nur die
Interessen der Dreibundgegner , welche die Monarchie durch ie sünl¬
slawische P’ ropaganda ın Atem zu halten bestrebt sin und in jeder
Schwächung Serbiens einen eigenen Mißerfolg erblicken müssen .
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Graf Berchtold an Herrn von Merey in Rom

Voelegramm Nr. Sa2 Wien , den 20 , Juli 1914

Streng geheim

Durch Botschaftsrat zu Jechitfrieren

Erhalten Euer Kxzellenz Telegramm Nr . 523°.
Aus geheimer sicherer Quelle wissen wir , daß deutscherseits

wahrscheinlich durch Ihren deutschen Kollegen unsere Absicht sehr
Chergischer mit Deutschland verabredeter Schritte gegen Serbien
Marquis San Giuliano mitgeteilt worden sin . Derselbe hat sofort
Instruktionen an italienische Vertreter in Petersburg und Bukarest
ergehen lassen , selbe anweisend , dortise Regierungen auf Umwegen
zu bewegen , in Berlin und Wien drohen aufzutreten , um unsere

‚Aktion zu verhindern .

Selbstverständlich würden eventuelle Inumilierungsversuche
bei uns wirkungslos bleiben .

Herr von Tschirschky hat heute bei mir schr besorgt gesprochenüber Nachrichten aus der Umgebung San Ciu ! anos , welcher infole
' Siche NT, 24.
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